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Bedingungen zum Kauf von liegendem und stehendem Holz für die Selbstaufarbeitung 
 

1. Eigentumsübergang, Abfuhr: Der Selbstwerber erwirbt das Eigentum am gekauften Holz nach 
Bezahlung. Bearbeitung und Abfuhr dürfen erst nach Bezahlung erfolgen. Bei der Abfuhr ist ein 
Nachweis der Bezahlung mitzuführen (Quittungsbeleg oder Kontoauszug oder Überweisungs-
träger). Das an der Waldstraße gekaufte Langholz ist innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf-
datum abzufahren.  
Gefahrenübergang des Verlustes des Holzes erfolgt mit der schriftlichen Mitteilung der Polter-
zuteilung. Das heißt, z.B. bei Holz-Diebstahl oder Qualitätsminderung nach der Zuteilungsmit-
teilung geht dieser zu Lasten des Käufers. 

2. Ist das an der Waldstraße gekaufte Holz innerhalb von drei Monaten ab Bereitstellung nicht 
aufgearbeitet und abgefahren, geht es wieder in das Eigentum des Verkäufers zurück. Ein ent-
geltlicher Ausgleich erfolgt dafür nicht. Die Frist zur Abfuhr kann bei triftigem Grund auf  schrift-
lichen Antrag hin verlängert werden. Eine etwaige Verlängerung erfolgt ebenfalls schriftlich. 

3. Die Aufarbeitung von Holz im Wald oder frei Waldstraße darf in dem Monaten Januar bis April 
zu jeder Uhrzeit durchgeführt werden. Ab dem 01.05. eines jeden Jahres darf die Aufarbeitung 
lediglich in der Zeit von 08:00 bis 18:00 Uhr erfolgen. Bis zum 30.06. eines jeden Jahres muss 
das Holz vollständig aus dem Wald abgefahren sein, unabhängig vom Kaufdatum, es sei denn 
der zuständige Förster verfügt schriftlich eine andere Regelung. 

4. Übergabe, Gefahrenübergang: Mit der Bezahlung geht die Gefahr des Verlustes, des Unter-
gangs oder die Wertminderung auf den Selbstwerber über.  

5. Verbot der Weiterveräußerung des Holzes: Das Holz darf nicht an der Waldstraße weiterveräu-
ßert werden, sondern erst nach Abfuhr aus dem Wald.  

6. Fahrerlaubnis: Der Selbstwerber darf zur Aufarbeitung des Holzes mit seinem Fahrzeug im not-
wendigen Umfang Waldwege auf eigene Gefahr mit einer Geschwindigkeit von höchstens 30 
km/h befahren. Die Abfuhr des Holzes darf nur an Werktagen erfolgen. Samstag ist ein Werktag. 

7. Helfer und Begleitpersonen: Falls der Selbstwerber Helfer / Begleitpersonen einsetzt, stellt er 
sicher, dass die Vertragsbedingungen von dem von ihm eingesetzten Helfern und Begleitper-
sonen eingehalten werden. 

8. Verbot der Entnahme schwacher Baumteile: Die Entnahme von Baumteilen (Äste, Reisig) mit 
einem Durchmesser kleiner 7 cm ohne Rinde ist verboten. 

9. Lagerung von aufgearbeitetem Holz: Aufgearbeitetes Holz darf ausschließlich entlang der hier-
für bestimmten Wege kurzzeitig zwischengelagert werden. Eine Abdeckung des Holzes z.B. mit 
Plastikplanen ist untersagt. 

10. Verbot der Befahrung der Waldfläche: Eine Befahrung der Waldfläche außerhalb der Fahrwege 
und markierten Rückegassen ist verboten. Ein erforderlicher Holztransport darf ausschließlich 
auf hierfür bestimmten Wegen erfolgen. 

11. Folgende Personen sind von der Arbeit mit der Motorsäge oder anderen gefährlichen Forstar-
beiten ausgeschlossen: Personen mit körperlichen oder geistigen Mängeln, Jugendliche unter 
18 Jahren, werdende Mütter, alkoholisierte Personen. 

12. Die Aufarbeitung und Abfuhr des gekauften Holzes darf nicht durchgeführt werden: vor Tages-
anbruch und nach Eintritt der Dämmerung, an Sonn- und Feiertagen, bei starkem Wind, bei 
Sichtbehinderungen sowie bei Glatteis und Schnee, wenn ein sicherer Stand bei der Arbeit 
und/oder die Rettung bei einem Unfall nicht gewährleistet ist. 

13. Bei der Waldarbeit herrschen besondere Arbeitsbedingungen, die je nach Art und Umfang das 
Tragen einer für Waldarbeiten zugelassenen und geprüften Arbeitsschutzkleidung zur Vermei-
dung von Verletzungen erforderlich machen. Das Arbeiten mit der Motorsäge ist nur mit per-
sönlicher Schutzausrüstung zulässig. Zur Sicherheitskleidung gehören: Schutzhelm mit Ge-
sichtsschutz, Gehörschutz, Lederhandschuhe, Schnittschutzhose und Sicherheitsschuhe mit 
Schnittschutzeinlage. 

14. Alleinarbeit ist untersagt. Ständige Sicht- oder Rufverbindung zu einer anderen Person ist er-
forderlich. Gefahrenbereich ist der Schwenkbereich der Motorsäge (ca. 2 m). Dort darf sich 
keine weitere Person aufhalten. Besondere Gefahren durch unter Spannung stehende Stämme 
und Äste, Totholz, abgebrochene in Baumkronen hängende Äste. Unter hängenden Ästen oder 
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angeschobenen Bäumen ist der Aufenthalt untersagt. Beim Spalten darf Eisen mit Eisen nicht 
getrieben werden.  

15. Zum Schutz von Gesundheit und Umwelt dürfen Motorsägen nur mit benzolfreiem Sonderkraft-
stoff betrieben werden. Es darf nur Biosägekettenöl z.B. mit dem Umweltschutzzeichen „Blauer 
Engel“ zum Einsatz kommen. Die Verwendung von Altölen zur Kettenschmierung ist verboten 
und strafbar.  

16. Bei allen Arbeiten mit Maschinen, Arbeitsgeräten und Arbeitsmitteln sind die in den Betriebsan-
leitungen aufgeführten Sicherheitshinweise zu beachten. Zulässig sind nur Maschinen, Geräte 
und Werkzeuge, die sich in einwandfreiem und betriebssicherem Zustand befinden. 

17. Der Selbstwerber hat die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften in der jeweils gültigen 
Fassung einzuhalten und sich so zu verhalten, dass seine Sicherheit und die seiner Helfer stets 
gewährleistet ist.  

 

Haftungserklärung des Selbstwerbers: 
 

1. Ich versichere, die erforderliche Schutzausrüstung für Motorsägearbeiten zu besitzen und bei 
der Aufarbeitung des Holzes beim Einsatz der Motorsäge zu benutzen. 

2. Ich erkenne die Weisungsbefugnis des Vertreters des Waldbesitzers bei groben Verstößen ge-
gen die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallkasse RLP bzw. der Sozialversicherung für 
Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) bei Gefahr in Verzug zu meiner eigenen Si-
cherheit und der Sicherheit anderer Personen an. 

3. Im Zuge der Selbstaufarbeitung werden von mir keine betrieblichen Arbeiten für den Forstbe-
trieb erledigt. Dasselbe gilt auch für die von mir eingesetzten Helfer. Ich verpflichte mich, meine 
Helfer über den vollständigen Inhalt dieser Erklärung zu informieren. 

4. Ich hafte für alle durch mich oder meine Helfer im Rahmen der Selbstaufarbeitung und der 
Abfuhr des gekauften Holzes vorsätzlich oder fahrlässig verursachten Schäden. Dies gilt auch 
im Verhältnis zu meinen eingesetzten Helfern. Hinweis: Jegliche Haftung des Waldbesitzers 
oder Pächters für Schäden, die dem Selbstwerber oder einem seiner Helfer im Rahmen des 
Einsatzes entstehen, wird ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Verletzungen von Leben, Körper 
und Gesundheit sowie andere Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen.  

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich über die Unfallgefahren bei der Selbstaufarbeitung unter-
wiesen worden bin und die allgemeinen Bedingungen zum Kauf von liegendem Holz sowie die Bedin-
gungen für die Aufarbeitung von stehendem und liegendem Holz durch Selbstwerber anerkenne und 
beachte. 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Datum, Unterschrift Holzkäufer 


